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1. Unternehmensdarstellung



1. die STEG Stadtentwicklung GmbH
54 Jahre Stadtentwicklung

� Sanierungsträger für rund  200 Städte und 
Gemeinden in Baden-Württemberg

� über 300 Sanierungsmaßnahmen

� Fördermittelbewirtschaftung, Umsetzungs-
betreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Sanierungs-
beratung für die Kommune und Eigentümer

� 110 Mitarbeiter an sechs Standorten

Auch hier in der Region z.B. in

St. Blasien
Bonndorf
Schluchsee
Ühlingen



2. Einführung – Allgemeines zur Sanierung 



2.   Allgemeines zur Sanierung

Ziel einer Sanierungsmaßnahme

� Revitalisierung der Innenstädte und Ortszentren

� Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse

� Steigerung der Energieeffizienz und Klimaschutz

� Erhalt und Ausbau der Infrastruktur,
Straßen- und Grünflächen, Versorgung

Kennzeichen einer Sanierung

� Gebietsbezogene und 
objektbezogene Maßnahmen

� Mitwirkung der Beteiligten

� Langfristige finanzielle Abwicklung

Instrumente der Sanierung

� Rechtsvorschriften, Beschluss durch Gemeinderat

� Bezuschussung als Anreiz



Ablauf der Sanierungsmaßnahme 
Küssaberg „Ortskern Kadelburg II“

Vorbereitende Untersuchungen (§ 141 BauGB)

Bestandsaufnahme und Analyse
Bürgerbeteiligung und Fragebogenaktion

Trägeranhörung

Förmliche Festlegung (§§ 142 und 143 BauGB) und 
Veröffentlichung der Sanierungssatzung

Phase 1

Phase 2 

SanierungsdurchführungPhase 3

Grobanalyse 
Antragstellung

Abschluss und Abrechnung der SanierungPhase 4

2015

2016 

ab 2017

ca. 2025

2.   Allgemeines zur Sanierung



� Sanierungsprogramm: Bund-Länder-Programm für kleinere Städte und Gemeinden (LRP) 

� Stärkung von Städten und Gemeinden des ländlichen Raums

� Bewilligungszeitraum 01.01.2016 bis 30.04.2025

� Bewilligter Förderrahmen 1.333.333 Euro

� Bund und Land anteilig 60 % 800.000 Euro

� Bund 440.000 Euro

� Land 360.000 Euro

� Gemeinde Küssaberg anteilig 40 % 533.333 Euro

� Verfahrensbeteiligte

� Gemeinde Küssaberg, Verwaltung und Gremien

� Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer und Mieter

2.   Allgemeines zur Sanierung – Grundsätzliche Informationen



3. Vorbereitende Untersuchung  



Nach §141 Abs. 1 BauGB ist die Stadt verpflichtet, vor der förmlichen Festlegung eines 

Sanierungsgebiets entsprechende Beurteilungsunterlagen zu gewinnen über: 

� die Notwendigkeit der Sanierung

� die Durchführbarkeit einer Sanierung (zeitlich / finanziell)

� die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse

� die anzustrebenden Sanierungsziele

Das wird erreicht durch:

� Analyse und Bewertung der städtebaulichen Missstände

� Feststellung der Mitwirkungsbereitschaft und –fähigkeit der beteiligten 
Bürger durch schriftliche Befragung (Fragebögen)

� Beteiligung der öffentlichen Aufgabenträger (TÖB)

� Städtebauliches Neuordnungskonzept und Maßnahmenplan

� Erstellung einer Kosten- und Finanzierungsübersicht

3.   Vorbereitende Untersuchung



Küssaberg
„Ortskern Kadelburg II“
Untersuchungsgebiet 
ca. 8,9 ha

3.   Vorbereitende Untersuchung



Städtebauliche Untersuchungen – städtebauliche Missstände

3.   Vorbereitende Untersuchung



3.   Vorbereitende Untersuchung

Städtebauliche Untersuchungen – Chancen und Ziele 



3.   Vorbereitende Untersuchung

Städtebauliche Untersuchungen – Maßnahmenplan



3.   Vorbereitende Untersuchung

Städtebauliche Untersuchungen – Neuordnungskonzept



3.   Vorbereitende Untersuchung

Städtebauliche Untersuchungen – Neuordnungskonzept



4. Wichtige Rechtsvorschriften im Sanierungsgebiet 



4.  Wichtige Rechtsvorschriften im Sanierungsgebiet 

Genehmigungspflicht (§§ 144/145 BauGB)Sanierungsvermerk (§ 143 Abs. 2 BauGB)

� Eintrag in Grundbücher mit Rechtskraft der 
Sanierungssatzung

� Keine unmittelbare rechtliche Wirkung

� Informations- und Sicherungsfunktion für den 
Grundstücksverkehr

� In der Regel lautet die Eintragung: Eine 
Sanierung wird durchgeführt 



4.  Wichtige Rechtsvorschriften im Sanierungsgebiet

Genehmigungspflicht (§§ 144/145 BauGB)Genehmigungspflicht (§§ 144/145 BauGB)

� Bauvorhaben und Gebäudeabbrüche

� Wertsteigernde Veränderungen an 
Grundstück oder baulichen Anlagen

� Grundstücksverkehr (Kaufverträge, Teilung, 
Baulasten, SchuldrechteD)

Sofern die Sanierungsziele nicht 
entgegenstehen, werden die Vorhaben 
genehmigt. 



Ausgleichsbetrag

� Durch die Sanierungsmaßnahmen können 
Grundstücke in ihrem Wert steigen.

� Die Gemeinde ist gesetzlich dazu verpflichtet, 
die sanierungsbedingte Bodenwerthöhung von 
jedem Eigentümer im Gebiet abzuschöpfen.

� Der Ausgleichsbetrag wird bemessen auf 
Grundlage einer unabhängigen gutachtlichen 
Wertermittlung.

� Erhebung der Beiträge nach Abschluss der 
gesamten Sanierungsmaßnahme.

Sanierungs-
abschluss

Sanierungs-
beginn

Endwert 220 €/m²

Anfangswert 210 €/m²

Bodenwert 200 €/m²

vor der Sanierung

Bodenwert ohne Sanierung nach
allgemeiner Preissteigerung

Sanierungsbedingte 
Werterhöhung

Ausgleichsbetrag

(10 €/m²)

BauGB §§ 153 bis 155

Abschläge sind möglich, wenn der 
Ausgleichsbetrag während der Sanierung 
abgelöst wird. Im Sanierungsgebiet fallen 
keine Erschließungsbeiträge an.

4.  Wichtige Rechtsvorschriften im Sanierungsgebiet



5. Sanierungsdurchführung – Förderkonditionen  



5.   Förderung von privaten Maßnahmen

Voraussetzung für eine Förderung

� Grundstück liegt im Sanierungsgebiet

� Der Gebäudeerhalt ist Sanierungsziel

� Die Maßnahme ist wirtschaftlich 

� Die wesentlichen Mängel und Missstände 
werden beseitigt

� Form und Material der sichtbaren 
Bauteile entspricht dem Ortsbild

� Restnutzungsdauer von mind. 30 Jahren

� Wirtschaftlichkeit („70%-Grenze“) 

� Einhaltung der Mindestanforderungen

� Maßnahme entspricht der 
Sanierungszielsetzung

� Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung 

Hinweis:  Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf eine Förderung !



Förderfähige Maßnahmen 

� Erneuerung von Gebäuden

− Verbesserung der Haustechnik

− Verbesserung der Wohnungen

− Energetische Verbesserungen

− Bautechnische Verbesserungen

� Abbruch von Gebäuden

� Umnutzung von Gebäuden

� Wohnraumerweiterung

5.  Förderung von privaten Maßnahmen

Vor Beginn ist eine Vereinbarung 
zwischen dem Eigentümer und der 
Gemeinde abzuschließen!



5.  Förderung von privaten Maßnahmen

Nicht förderfähige Maßnahmen

� Reine Maßnahmen auf dem Grundstück 
(z. B. nur Hofgestaltung ohne  Modernisierung 
des Gebäudes)

� Luxusmodernisierungen

� Unterlassende Instandsetzungen

� Neubaumaßnahmen 



Fördersätze

Private Baumaßnahmen

Erhaltenswerte / Ortsbildprägende Gebäude

Denkmalgeschützte Gebäude

Private Ordnungsmaßnahmen, Abbrüche,

nicht denkmalgeschützt, Nachnutzung entspricht Sanierungszielen

25 %,

25.000 €

35 %,

35.000 €

40 %,

40.000 €

100 %,

25.000 €

5.  Förderung von privaten Maßnahmen



Berechnungsbeispiel des Förderbetrags bei einem Denkmal

Gesamtbaukosten 55.000 €

berücksichtigungsfähige Kosten 55.000 €

Regelfördersatz (Basisförderung) 25 % 13.750 €

Denkmalzuschlag 15 % 8.250 €

Kostenerstattungsbetrag (Zuschuss) 40 % 22.000 €

5.  Förderung von privaten Maßnahmen



5.  Förderung von privaten Maßnahmen

Steuerliche Begünstigung für Gebäude im Sanierungsgebiet

� Vermietete Wohngebäude  und Gewerbeeinheiten (§ 7h EStG): 
steuerliche Abschreibung zu 100% in den nächsten 12 Jahren (d.h. 
im Jahr der Herstellung, d.h. Abschluss und Abrechnung der 
Baumaßnahme, und in den 11 Folgejahren).  9 % im Jahr der 
Herstellung und in den folgenden 7 Jahren sowie bis zu 7 % in den 
folgenden 4 Jahren = insges. 100% in 12 Jahren

� Vermietete Wohngebäude  und Gewerbeeinheiten (§ 7h EStG): 
Vermietete Baudenkmale (§ 7i EStG): erhöhte Abschreibung der 
Herstellungskosten für Baumaßnahmen, die insbes. zur sinnvollen 
Nutzung des Gebäudes erforderlich sind. Dauer und Höhe vgl. §7h 
EStG.

� Aufwendungen für selbstgenutzte Wohngebäude oder 
Baudenkmale können gem. § 10f EStG wie Sonderausgaben zu 9 
% pro Jahr für maximal 10 Jahre geltend gemacht werden = 90% 
in 10 Jahren



5.  Förderung von privaten Maßnahmen

Eigenleistungen durch den Eigentümer 

� Eigenleistungen können angerechnet werden, wenn sie
schriftlich nachgewiesen sind (handschriftliche Auflistung, 
excel-Tabelle usw.)

� Der Wert der Eigenleistung wird mit 8,- € pro Stunde berechnet
und kann bis maximal zu 15 % der sonstigen berücksichtigungs-
fähigen Kosten anerkannt werden.

� Zu den Eigenleistungen gehören die Arbeitsleistungen, die zur 
Durchführung der Erneuerungsarbeiten vom Eigentümer selbst 
oder von
seinen Angehörigen erbracht werden.



6. Beispiele privater Erneuerungsmaßnahmen  



Erneuerungsbeispiele 

Vorher Nachher



6  Beispiele Erneuerung

Vorher Nachher



Vorher

Nachher

Erneuerungsbeispiele 



Erneuerungsbeispiele 

Vorher

Nachher



Erneuerungsbeispiele 

Vorher

Nachher



Erneuerungsbeispiele 

Vorher

Nachher



6  Beispiele Erneuerung

Vorher Nachher



vorher

Vorher

Nachher

6  Beispiele Erneuerung



6  Beispiele Erneuerung

Vorher Nachher



6  Beispiele Freiraumgestaltung



6  Beispiele Freiraumgestaltung



Alle profitieren, weilK

D die Gemeinde eine Verbesserung der 
Infrastruktur leichter angehen und für alle 
attraktiver werden kann.

D die Eigentümer im Sanierungsgebiet 
finanzielle Hilfe bei der Sanierung und 
zeitgemäße Wohnverhältnisse erhalten.

D die lokale Wirtschaft im Einzelhandel 
gestärkt wird und die örtlichen Betriebe 
Aufträge erhalten.

D die Umwelt durch Innenentwicklung und 
Energieeinsparung geschont wird.



7. Übersicht zur Weiteren Vorgehensweise  



In sieben Schritten zum sanierten Objekt

Kontaktaufnahme mit der STEG1

2

3

4

5

6

7

Modernisierungserhebung vor Ort

Abstimmung Arbeiten, Förderung, Gestaltung 

Durchführung der Maßnahme

Maßnahmenliste mit Kostenschätzung

Abrechnung der Maßnahme durch die STEG

Vertragsschluss und Beginn des Vorhabens

7.   Weiteres Vorgehen 



Sanierungsflyer 

7.   Weiteres Vorgehen 



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Weitere Informationen und Beratungen zu Ihrem Sanierungsvorhaben erhalten SieD

Frau Kersten Küpfer, Hauptamt

Gemeindezentrum 1
79790 Küssaberg
Kuepfer.kersten@kuessaberg.de
Telefon 07741 / 6001 – 23

Frau Jasmin Rapphold-Bierstedt 

jasmin.rapphold-bierstedt@steg.de
0761/2928137 - 12 

Frau Dörte Meinerling

meinerling@planbar-hoch3.de
0711/2734377


